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Bekanntgabe 
 

Nr. 0056/2020-2025 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Bezirksausschuss Bökendorf 14.12.2020  

 
öffentlich  

 

Lobekreuzanlange an der K39- Antrag des 
Ortsheimatspflegers auf Umstellung 
 

Sachverhalt: 

 
Der Standort der Lobekreuzanlage an der K39 befindet sich aktuell auf einem 

Grundstück des Kreis Höxter, welches seitens des Kreisbauhofs für zwischen-
zeitliche Ablagerung von Strauchschnitt und als Bodendeponie genutzt wird. 

Seitlich der Lobekreuzanlage wachsen Haselnusssträucher. 

Der Ortsheimatpfleger Reinhard Koch hat bei den zuständigen Behörden Kreis 
Höxter und Stadt Brakel die Umsetzung der Lobekreuzanlage auf ein städti-

sches Grundstück beantragt. Der von Herrn Koch angedachte Standort ist im 
anliegenden Lageplan mit „neuer Standort“ gekennzeichnet. 

 
Seitens der Verwaltung bestehen bei diesem Standort Bedenken, da das Lobe-

kreuz aufgrund der Böschung von der Straße aus nicht mehr zu sehen ist. Zu-
dem kann weder seitens der Verwaltung noch seitens des Kreises Höxter fest-

gestellt werden, wie die Lobekreuzanlage am derzeitigen Standort befestigt ist.  
Die Eigentumsverhältnisse sind zudem ungeklärt. Für die Umsetzung würden 

zudem Kosten entstehen, die für den Haushalt 2021 nicht eingeplant sind. 
 

Als bessere Alternative wird derzeit angesehen, die Lobekreuzanlage am der-
zeitigen Standort zu belassen und mit dem Kreis Höxter Einvernehmen darüber 

herzustellen, die angrenzenden Sträucher zu kürzen, um die Sicht auf die An-

lage freizuhalten.   
 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Es ergeben sich keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen. 
 
 

Anlagen: 

1 Lageplan 
 
 

Brakel, 07.12.2020/Abt .FB 3/Lücke-Richter 
Der Bürgermeister 

 

 
Hermann Temme 
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